
 

 

Motion zur Streichung des §31 Abs. 3 Gastgewerbegesetz 10.5355.01 
 

Mit dem Nichteintreten auf den Kommissionsbericht der JSSK zum Ratschlag 08.0025.01 betreffend 
Massnahmen bezüglich exzessivem Alkoholkonsum durch Jugendliche hat der Rat auch gleichzeitig die 
Streichung von §31 Abs. 3 Gastgewerbegesetz rückgängig gemacht, die in der Kommission mit grossem Mehr 
verabschiedet worden war. Der genannte Artikel verbietet die Abgabe von alkoholhaltigen Getränken an 
Jugendliche unter 18 Jahren zwischen 24.00 bis 07.00 Uhr. 

Aus Sicht der Kommission ist diese Bestimmung nur schwer durchsetzbar und wirft zudem die Frage auf, ob 
Jugendlichen ein angemessener Umgang mit Alkohol offenbar nur zu bestimmten Uhrzeiten zugetraut und damit 
gleichzeitig die Eigenverantwortung selektiv während des genannten Zeitrahmens abgesprochen werde. 

Die Motionäre teilen die Auffassung der Kommission und möchten den unnötigen Gesetzesartikel ersatzlos 
streichen. 

Die Motionäre beauftragen deshalb den Regierungsrat, den genannten §31 Absatz 3 innerhalb eines Jahres 
abzuschaffen. 
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